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Satzung

Uber die Ernennung von Ehrenbürgern und deren rechtliche
Stellung in der Gesamthochschule Paderborn

Der Gründungssenat der Gesarathochschule Paderborn hat in
seiner Sitzung am 11. k. 1973 gemäß § 9 GHEG i. V. mit
§ 1 V HSchG und § 8 VGrundO folgende Satzung beschlossen«

§ 1

Die Gesamthochschule Paderborn verleiht die Würde eines
Ehrenbürgers an Personen, die sich außerordentliche Ver¬
dienste um die Förderung der Hochschule, ihres wissen¬
schaftlichen Virkens oder ihrer Studenten erworben haben.

(1) Die Verleihung der Ehrenwürde erfolgt durch Beschluß
des Gründungssenats auf Vorschlag von mindestens drei Hoch¬
schulangehörigen im Sinne von § k Abs. 1 HSchG.

(2) Der Vorschlag ist beim Vorsitzenden des Gründungssenats
schriftlich einzureichen und muß eine Begründung enthalten.

(3) Der Gründungssenat kann die Anhörung eines oder mehrerer
der die Ehrung vorschlagenden Hochschulangehörigen beschlies-
sen.

§ 3

(1) Über den Vorschlag, die Würde eines Ehrenbürgers zu ver¬
leihen, muß in zwei getrennten Sitzungen vertraulich beraten
und in Jeweils geheimer Abstimmung Beschluß gefaßt werden.
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(2) Zwischen den beiden Senatssitzungen sollen nicht mehr als
6 Wochen liegen.

(3) Der Antrag ist angenommon, wenn 3ich in beiden Abstimmungen

mindestens 2/3 der anwesenden Senatsmitglieder für die Ver¬

leihung der Ehrenwürde ausgesprochen haben.

(h) Wird der Antrag bei der 1. Abstimmung abgelehnt, so ist er

gleichwohl angenommen, wenn sich bei der 2. Abstimmung min¬

destens 3/'* der dem Gründungssenat angehörenden stimmborech^Ä
tigten Mitglieder für die Annahme aussprechen.

§ h

Ist der Antrag angenommen, so erfolgt die Ehrung durch den
Gründungsrektor im Namen der Gesamthochschule. Der Geehrte

erhält hierüber eine mit dem Dienstsiegel versehene und vom
Gründungsrektor unterzeichnete Urkunde.

§ 5

(1) Gehört dor Geehrte der Gesamthochschule Paderborn nicht
bereits an, so wird er durch die Ehrung Hochschulangehöriger

(§ 3 Abs. 2 Ziff. 7 VGrundO).

•
(2) Er hat das Recht, die Einrichtungen der Hochschule nach
Maßgabe der Benutzungsordnungen zu benutzen.

§ 6

(1) Erweist sich ein Ehrenbürger durch sein Verhalten, insbe¬
sondere durch Begehen einer entehrenden Straftat der verliehenen

Auszeichnung nicht würdig oder wird ein solches Verhalten nach¬

träglich bekannt, so kann ihm die Gesamthochschule durch Be-
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schlufl des GründlingsSenats die Würde entziehen und die
Herausgabe der Urkunde verlangen.

(2) Für den Beschluß dos GründungsSenats gelten dio §§ 2'
und 3 entsprechend mit- der Maßgabe, daß das Vorschlagsrecht
auch einem einzelnen Hochschulangehörigen zusteht.

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in Kraft.

Paderborn, den 12. April 1973

§ 7

Der GrUndungarektor

(Prof. Dr. B. Carstonsen)
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